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 Veröffentlicht am 19.03.2013

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

AVG §56;

BArbSchV 1994 §87 Abs2;

Rechtssatz

Es ist ohne Belang, bis zu welchem Zeitpunkt vor dem Betreten der Baustelle durch einen Arbeitnehmer eine

Absicherung vorhanden gewesen ist, weil es auf den Zeitpunkt des Beginns der Arbeiten ankommt.

Schlagworte

Maßgebende Rechtslage maßgebender Sachverhalt
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